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 Veröffentlicht am 08.10.1986

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §43 Abs2;

BDG 1979 §95 Abs3;

Rechtssatz

Der Begri9 "Dienstp;ichten" ist nicht auf das Verhalten des Beamten in Ausübung seines Amtes beschränkt. Auch

außerdienstliches Verhalten kann in besonderen Fällen eine Dienstpflichtverletzung darstellen.
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